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1 Vertragsschluss / Lieferbeginn 
 Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussicht-

lichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die 
Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt 
sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 
Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich 
auf. 

2 Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der  Leistungspflicht 
2.1 Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich be-

nannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den 
der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnummer energiewirtschaftlich identi-
fiziert wird. 

2.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen 
den Netzbetreiber wird auf Ziffer 8 verwiesen. 

2.3 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die 
sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder 
wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. Na-
turkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich er-
schwert oder unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten 
befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig beseitigt sind. 

2.4 Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber 
den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstel-
lenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzansprüche des Kunden gegen 
den Lieferanten bleiben für den Fall unberührt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein 
Verschulden trifft. 

3 Messung / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung 
3.1 Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder recht-

mäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der 
Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder auf Verlangen des Lie-
feranten oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt der Liefe-
rant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die 
Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferan-
tenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse des Lieferanten an einer Überprüfung der Ab-
lesung. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. 
Nimmt der Kunde eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet vor oder 
sind aus anderen Gründen keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber rechtmäßig ermittel-
ten Ersatzwerte verfügbar, so kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils unter 
angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 

3.2 Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate nicht we-
sentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrech-
nung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Ab-
schlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von 
der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Be-
trag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrech-
net. Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vier-
teljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer gesonderten Ver-
einbarung mit dem Lieferanten erfolgt. 

3.3 Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant be-
rechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern 
eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemes-
sen zu berücksichtigen. 

3.4 Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der 12 Monate nicht we-
sentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrech-
nung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Ab-
schlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von 
der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Be-
trag unverzüglich nachentrichtet bzw. erstattet, spätestens aber mit der nächsten Abschlagszah-
lung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige mo-
natliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer ge-
sonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Bei einer monatlichen Abrechnung entfällt 
das Recht des Lieferanten nach Ziffer 3.3 Satz 1. 

3.5 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen 
an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im 
Sinne von § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden 
nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. 

3.6 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Ver-
kehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt 
(wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel 
oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächs-
ten Abschlagszahlung verrechnet. Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen o-
der zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmäßig ermittelten Ersatz-
werte oder ein vom Messstellenbetreiber ermittelter korrigierter Verbrauch vor), so ermittelt der 
Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schätzung ent-
sprechend Ziffer 3.1 Satz 6. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Feh-
lers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens 
drei Jahre beschränkt. 

3.7 Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Liefe-
rant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung 
geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte Ver-
brauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schätzung nach billi-
gem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisänderung aufgeteilt, wobei 
jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte an-
gemessen zu berücksichtigen sind. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlun-
gen können entsprechend angepasst werden. 

4 Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung 
4.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vo-

rauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB ) festgelegten Zeit-
punkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag bzw. Überweisung 
zu zahlen. 

4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur 
Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt 
der Lieferant den Betrag durch einen Beauftragten (z.B. Inkassodienstleister, Netzbetreiber) ein-
ziehen, stellt der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß 
Preisblatt "Preise für Servicedienstleistungen Strom, Erdgas, Fernwärme, Energiedienstleistun-
gen und Trinkwasser" in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist 
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer 
als die Höhe der Pauschale. 

4.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige-
rung nur, 

4.3.1 sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt 
so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde 
eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die 
ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist,  
oder 

4.3.2 sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weite-
res erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Plausibilität liegenden Verbrauchs-
mengen, auch wenn eine Nachprüfung der Messeinrichtung deren ordnungsgemäße Funktion 
bestätigt hat. 
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von Ziffer 4.3 unberührt. 

4.4 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Forderungen des Kunden, die im Rah-
men des Rückabwicklungsverhältnisses nach Widerruf des Vertrags entstehen, sowie für Ansprü-
che des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung 
der Hauptleistungspflichten. 

5 Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich aufer-
legte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen 

5.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 5.2 
bis 5.6 zusammen. 

5.2 Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus 
dem beigefügten Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, 
die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Sie enthalten die Kosten für Energie-
beschaffung und Vertrieb. 

5.3 Zusätzlich zahlt der Kunde für die gelieferte Energie folgende Preisbestandteile nach den Ziffern 
5.3.1 bis 5.3.10 und 5.6 in der jeweils geltenden Höhe. Die bei Vertragsschluss geltende Höhe ist 
im beigefügten Preisblatt angegeben. Die für das jeweils folgende Kalenderjahr geltende Höhe 
der Preisbestandteile nach den Ziffern 5.3.5 und 5.3.8 werden bis zum 15.10. eines Kalenderjah-
res, diejenigen der Preisbestandteile nach den Ziffern 5.3.6, 5.3.7 und 5.3.9 bis zum 25.10. eines 
Kalenderjahres von den Übertragungsnetztreibern im Internet veröffentlicht (derzeit: 
www.netztransparenz.de). Im Einzelnen:  

5.3.1 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzu-
führenden Netzentgelte. Die derzeitige Höhe der Netzentgelte ergibt sich aus dem beigefügten 
Preisblatt. 
Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der 
von der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der ARegV, 
der StromNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. ei-
nes Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV angepassten Erlösobergrenze. Der Netzbetreiber veröf-
fentlicht die jeweils geltende Höhe der Netzentgelte auf seiner Internetseite. 

5.3.1.1 Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in 
dem sie gegenüber dem Lieferanten wirksam werden. 

5.3.1.2 Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen Spannungsebene als in Niederspannung, oder 
gilt für den Kunden ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder ein singuläres 
Netznutzungsentgelt nach § 19 Abs. 3 StromNEV, bzw. ändert sich dies während der Vertrags-
laufzeit und stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten deshalb abweichende Netznutzungsentgelte 
in Rechnung, so gilt diese Änderung auch für die Abrechnung des Lieferanten gegenüber dem 
Kunden. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls 
nach Beendigung des Vertrages oder der Belieferung der jeweiligen Marktlokation durch den Lie-
feranten – nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen. Der Kunde wird über die Änderun-
gen spätestens mit der nächsten Rechnung oder Abschlagsforderung informiert. 

5.3.1.3 Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von der Regulierungsbehörde festge-
setzte Erlösobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netz-
betreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses Vertrages das vom Netzbetreiber auf 
Grundlage der rechts- bzw. bestandskräftig festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und rückwir-
kend angewendete Netznutzungsentgelt ebenso rückwirkend maßgeblich. Dies kann dazu füh-
ren, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung des Ver-
trages oder der Belieferung der jeweiligen Marktlokation durch den Lieferanten – nachgefordert 
oder zurückgezahlt werden müssen. 

5.3.1.4 Ziffer 5.3.1.3 gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Erlösobergrenze des dem Netz des 
Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreibers, sofern jene eine rückwirkende Änderung der Ent-
gelte des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge haben. 

5.3.1.5 Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 5.3.1.2 bis 5.3.1.4 werden jeweils mit 
dem für den jeweiligen Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst; dies 
gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist. 

5.3.1.6 Wird der sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebende Grundpreis (Netz) jährlich erhoben, be-
rechnet der Lieferant das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen von monatlichen Ab-
schlägen bzw. Abrechnungen mit 1/12 des Jahresentgelts. 

5.3.2 Das vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber abzuführende Entgelt für den konventio-
nellen Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen in der jeweils geltenden 
Höhe. Die derzeitige Höhe des Entgelts für den konventionellen Messstellenbetrieb mit Messein-
richtungen und Messsystemen ergibt sich aus dem beigefügten Preisblatt Der Netzbetreiber er-
mittelt dieses Entgelt zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen 
Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der ARegV, der StromNEV und 
sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres 
gemäß § 4 ARegV angepassten Erlösobergrenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die jeweils gel-
tende Höhe des Entgelts für den Messstellenbetrieb auf seiner Internetseite 

5.3.2.1 Der Lieferant berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen von monatlichen Ab-
schlägen bzw. Abrechnungen mit 1/12 des Jahresentgelts. 

5.3.2.2 Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten belieferte Marktlokation des Kunden mit 
einem intelligenten Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung im Sinne des MsbG aus-
gestattet, entfällt der Preisbestandteil nach Ziffer 5.3.2 für diese Marktlokation. In diesem Fall 
schuldet nach den Vorgaben des MsbG grundsätzlich der Kunde dem Messstellenbetreiber das 



Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, der Lieferant ist nach Ziffer 5.3.3 zur Zahlung des Mess-
stellenbetriebsentgelts gegenüber dem Messstellenbetreiber verpflichtet. 

5.3.3 Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehördlichen Rege-
lung anstelle des Kunden verpflichtet, das Entgelt für den Messstellenbetrieb mit intelligenten 
Messsystemen oder modernen Messeinrichtungen für belieferte Marktlokationen des Kunden an 
den Messstellenbetreiber abzuführen, zahlt der Kunde dieses Entgelt in der jeweils vom grundzu-
ständigen Messstellenbetreiber veröffentlichten Höhe. Der Lieferant wird dem Kunden das zu 
zahlende Entgelt und den Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrages vom Lieferanten 
an den Kunden weiterberechnet wird informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Um-
stände bekannt sind. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzuständigen Messstellenbetreibern 
Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Mess-
systemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzuständige Messstel-
lenbetreiber gegenüber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine 
zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte durch den grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber ausgeschlossen ist. Ziffer 5.3.2.1 gilt entsprechend. 

5.3.4 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden 
Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Konzessionsabgabe. Die der-
zeitige Höhe der Konzessionsabgabe ergibt sich aus dem beigefügten Preisblatt. 
Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis ge-
genüber dem Netzbetreiber für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrs-
wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von 
Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, erhoben. Die Höhe der Konzessions-
abgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Ge-
meinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach Maßgabe von § 2 KAV vereinbarten Konzessi-
onsabgabensatz. 

5.3.5 Die vom Lieferanten an den Übertragungsnetzbetreiber zu zahlende EEG-Umlage nach § 60 
Abs. 1 EEG i. V. m. der EEV. Die Höhe der EEG-Umlage beträgt im Kalenderjahr 2021 6,500 
Cent pro kWh. 
Mit der EEG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch 
die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen entstehen. 

5.3.6 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWK-Umlage nach § 26 KWKG – in der 
jeweils geltenden Höhe. Die derzeitige Höhe der KWK-Umlage beträgt im Kalenderjahr 2021 
0,254 Cent pro kWh. 
Mit der KWK-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch 
die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus hocheffizien-
ten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von Wärme- und Kälte-
netzen entstehen. 

5.3.7 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende § 19-StromNEV-Umlage nach § 19 Abs. 2 
StromNEV. Die Höhe der § 19-StromNEV-Umlage beträgt im Kalenderjahr 2021 0,432 Cent pro 
kWh für Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh. 
Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetrei-
bern aus der Verpflichtung entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, die die-
sen entgehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem Verbrauchsverhalten oder 
besonders hohem Stromverbrauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netzentgelte anbieten 
müssen.  

5.3.8 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende sog. Offshore-Netzumlage nach § 17f 
Abs. 5 EnWG. Die Höhe der Offshore-Netzumlage beträgt im Kalenderjahr 2021 0,395 Cent pro 
kWh für Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh. 
Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern 
durch Entschädigungszahlungen nach Maßgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebsbe-
reiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Störungen oder Verzögerungen der Netzanbin-
dung dieser Anlagen entstehen sowie unter anderem auch Offshore-Anbindungskosten nach § 
17d Abs. 1 EnWG, den §§ 17a und 17b EnWG sowie die Kosten nach § 12b Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 
EnWG und des Flächenentwicklungsplans nach § 5 WindSeeG. 

5.3.9 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende abLa-Umlage nach § 18 Abs. 1 AbLaV. 
Die Höhe der abLa-Umlage beträgt im Kalenderjahr 2021 0,009 Cent pro kWh. 
Die abLa-Umlage gleicht Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch Zahlungen an 
Betreiber bestimmter Anlagen zum Verbrauch elektrischer Energie entstehen, deren Leistung auf 
Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber zur Aufrechterhaltung der Netz- und Systemstabilität 
reduziert werden kann. 

5.3.10 Die Stromsteuer. Die Höhe der Stromsteuer beträgt derzeit 2,05 Cent pro kWh. 
5.4 Ist eine Umlage nach Ziffern 5.3.5 bis 5.3.9 negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie 

zu zahlende Entgelt in entsprechender Höhe. 
5.5 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in 

Ziffern 5.3 und 5.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das Entgelt nach 
Ziffern 5.2 und 5.3 um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 
1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss 
mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) 
belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag ge-
schuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt 
bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. 
Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Ent-
stehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche 
Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten 
beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertrags-
verhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden können. Eine Weiterberech-
nung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche 
Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 

5.6 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 5.2 und 5.3 sowie etwaige zukünftige Steu-
ern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 5.5 die Umsatzsteuer in 
der jeweils geltenden Höhe an (gesetzlicher Regelsatz nach § 12 Abs. 1 UStG derzeit: 19 %). 

5.7 Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 5.3, 
5.5 und 5.6 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit. 

5.8 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 5.2 – nicht hinge-
gen die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestand-
teile nach Ziffern 5.3 und 5.6 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich 
auferlegte Belastungen nach Ziffer 5.5 – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Er-
messen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). Anlass für eine solche 
Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 5.2 genannten Kosten. Der Liefe-
rant überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer Preisanpassung ist 
auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 5.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung 
nach dieser Ziffer 5.8 bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 5.8 erfolgt ist – 
seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisan-
passung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung 
gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Er-
messen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu 
wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung 
getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang 
preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das 

Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. 
Änderungen von Grundpreis und Arbeitspreis nach dieser Ziffer 5.8 sind nur zum Monatsersten 
möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderun-
gen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem 
Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten 
in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

5.9 Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter der Telefonnummer 0821 
6500-6500 und im Internet unter www.sw-augsburg.de. 

6 Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sons-

tigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversor-
gungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche 
Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzver-
hältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder 
sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt 
nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfah-
rens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch 
keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertrags-
schluss eine im Vertrag und / oder diesen Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche 
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Recht-
sprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu 
beseitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingun-
gen – mit Ausnahme des Entgelts – unverzüglich insoweit anzupassen und /oder zu ergänzen, 
als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und / 
oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). 
Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsers-
ten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung 
spätestens zwei Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall 
hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt der 
Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung ge-
sondert hingewiesen. 

7 Einstellung und Unterbrechung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
7.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den 

zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen verwendet (»Energiediebstahl«) und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren 
unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist. 

7.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 100 Euro inklusive Mahn- und 
Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschluss-
nutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des 
Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig be-
anstandet hat oder die aus einer streitigen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Dem Kun-
den wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des 
Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werktage vorher unter Angabe 
des Zeitpunkts der Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in 
der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wo-
für der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrages Strom sechs 
weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die einer 
Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich schriftlich hinweisen. 

7.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu 
ersetzen. Die Kosten werden dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal nach der 
geltenden Preisregelung in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich 
geringer als die Höhe der Pauschale. Die Belieferung wird wiederhergestellt, wenn die Gründe für 
die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt 
sind, sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkürzung der Unterbrechungs-
zeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen. 

7.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung 
eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Energiediebstahls 
nach Ziffer 7.1, oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen der Ziffer 7.2 
Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung mind. zwei Wochen vorher 
anzudrohen; die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer 
Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. 

8 Haftung 
8.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der  Energie-

versorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen. 

8.2 Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung 
zusammen hängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in 
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

8.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrich-
tungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung we-
sentlicher Vertrags pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

8.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober  
Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei 
Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder un-
ter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müs-
sen. 

8.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
9 Umzug / Übertragung des Vertrages 
9.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des 

Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im 
Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, 
um dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermöglichen. 

9.2 Der Lieferant wird den Kunden an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages 
weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem 
Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat. 

9.3 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 9.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und 
wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde ver-



pflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lieferant gegen-
über dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er von keinem anderen Kunden 
eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu vergüten. Die Pflicht 
des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Ansprüche 
des Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung 
an der neuen Entnahmestelle bleiben unberührt. 

9.4 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen 
personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Die Übertragung ist 
dem Kunden rechtzeitig zuvor mitzuteilen. Ist der Kunde mit der Übertragung des Vertrages nicht 
einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

10 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel 
10.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber er-

hältlich. 
10.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant ver-

pflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjah-
reszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den 
Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben. 

11 Streitbeilegungsverfahren 
11.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Be-

anstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Ver-
tragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), 
die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der 
Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zu-
gang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadt-
werke Augsburg Energie GmbH, Kundencenter, Hoher Weg 1, 86152 Augsburg. Per Telefon un-
ter der Telefonnummer 0821 6500-6500 oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse:  
kundenservice@sw-augsburg.de. 

11.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle) nach  
§ 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unterneh-
men der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der 
Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist ver-
pflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Be-
schwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 
BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu beantra-
gen, bleibt unberührt. 

11.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrich-
straße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030 2757240–0, Telefax: 030 2757240–69, E-Mail: 
info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de. 
Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektri-
zität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 
8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805/101000, Telefax: 030/22480-323, E-Mail: 
verbraucherservice-energie@bnetza.de 

11.4 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der 
Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde 
zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die 
Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhalten. Die 
OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

12 Schlussbestimmungen 
12.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
12.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 
12.3 Der Gerichtsstand für Kaufleute i.S. des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentli-

chen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist Augsburg. Das Gleiche gilt, wenn der 
Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 

 

Ergänzende Bedingungen – „Elektronische Lieferrechnung“. Stand: Januar 2021 
 

 

1 Vertragsgegenstand 
 Mit Abschluss dieser Zusatzvereinbarung erhält der Kunde die Abrechnung der Energie- und Was-

serlieferungen für das ausgewählte Vertragskonto als elektronische Rechnung (PDF-Datei im Kun-
denportal der Stadtwerke Augsburg). Gleichzeitig entfällt damit eine gedruckte Rechnung. Die 
elektronische Rechnung oder die Information zum Abrufen der Rechnung im Kundenportal erhält 
der Kunde als E-Mail. Sofern der Kunde eine unterjährige Rechnung wählt, ist er verpflichtet, bei 
monatlicher Abrechnung den Zählerstand des letzten Tages des Abrechnungsmonats, bei viertel-
jährlicher Abrechnung den Zählerstand des letzten Tages des dritten Abrechnungsmonats, bei 
halbjährlicher Abrechnung den Zählerstand des letzten Tages des sechsten Abrechnungsmonats 
bis zum dritten Werktag des Folgemonats – nach Aufforderung durch die Stadtwerke Augsburg 
Energie GmbH – mitzuteilen. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nach Erhalt der Aufforderung 
nicht nach, ist die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH nach §11 Abs. 3 StromGVV berechtigt, 
den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Ver-
brauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhält-
nisse zu schätzen. Nach zwei Schätzungen ist die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH berech-
tigt, die Ablesung durch einen Beauftragten durchführen zu lassen, wodurch zusätzliche Kosten 
entstehen, die dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt werden. Eine unterjährige Abrechnung 
kann immer nur mit Beginn eines Monats (monatliche Abrechnung, d. h. jeweils zum 1. eines Mo-
nats), eines Kalendervierteljahres (vierteljährliche Abrechnung, d. h. zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli 
und 1. Oktober) oder eines Kalenderhalbjahres (halbjährliche Abrechnung, d. h. zum 1. Januar 
und 1. Juli) aufgenommen werden. 

2 Voraussetzung 
 Diese Zusatzvereinbarung gilt für alle im Kundenportal ausgewählten Energie- und Wasserliefe-

rungen eines Vertragskontos. Die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH wird dem Kunden per E-
Mail mitteilen, dass seine Rechnung im Kundenportal zur Verfügung steht. Der Kunde sorgt für die 
Gültigkeit der E-Mail-Adresse. Der Kunde ist verantwortlich, dass er über die notwendigen Pro-
gramme zum Öffnen und Weiterverarbeiten des ausgewählten Dateiformats verfügt. Der Kunde 

hat sicherzustellen, dass die Rechnung von ihm empfangen werden kann. Insbesondere ist sicher-
zustellen, dass die Rechnung nicht durch einen Spam-Filter abgefangen wird sowie dass genü-
gend freier Speicherplatz in seinem E-Mail-Postfach zur Verfügung steht. Der Kunde hat der Stadt-
werke Augsburg Energie GmbH jede Änderung seiner E-Mail-Adresse, Telefon- oder Fax-Nummer 
unverzüglich im Kundenportal mitzuteilen. 

3 Entgeltregelung 
 Eine Rechnungskopie in gedruckter Form kann vom Kunden gegen ein Entgelt von zurzeit  

11,90 Euro brutto je Rechnung angefordert werden. 
4 Laufzeit der Zusatzvereinbarung 
 Diese Zusatzvereinbarung gilt unbefristet und ist sofort gültig. Sie kann durch die Stadtwerke 

Augsburg Energie GmbH mit einer Frist von 6 Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Der 
Kunde kann die Zusendung der elektronischen Rechnung bis spätestens einen Monat vor der 
nächsten für sein Vertragskonto angesetzten Jahresabrechnung per E-Mail an  
onlineservice@sw-augsburg.de abbestellen. Bei Verträgen, für die die elektronische Rechnung 
Abschlussbedingung ist (z.B. swa Strom Fest24, swa Strom Fest36, swa Erdgas Fest24, swa Erd-
gas Fest36) kann eine Abbestellung der elektronischen Rechnung im Kundenportal erst nach Kün-
digung des Vertrages erfolgen. Mit Beendigung aller Energie- und Wasserlieferungsverträge zwi-
schen der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH und dem Kunden endet auch diese Vereinbarung. 

5  Sonstige Vereinbarungen 
 Diese Zusatzvereinbarung gilt nur für online abschließbare Verträge. Soweit im Vorstehenden 

nichts anderes vereinbart ist, gelten weiterhin die Bestimmungen der bestehenden Energie- und 
Wasserlieferverträge. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Widerrufsformular  

 

   (Wenn Sie den Vertrag wiederrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

 

   An: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH - Kundencenter 
Hoher Weg 1 – 86152 Augsburg  
E-Mail: kundenservice@sw-augsburg.de – Fax 0821 6500-14415 

 

 Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistung 

 
Name des/der Verbraucher(s): 

  

 
Anschrift des/der Verbraucher(s): 

  

    

     

 Ort, Datum  Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

 

mailto:kundenservice@sw-augsburg.de


Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
 

1.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. Datenschutz-
Grundverordnung – DS-GVO, Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) für die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten des Kunden ist: Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Hoher Weg 1, 86152 
Augsburg, Telefon 0821 6500-6500, E-Mail: kundenservice@sw-augsburg.de,  
Internet: www.sw-augsburg.de 

1.2 Der/Die Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung  
seiner personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Augsburg Holding GmbH, Stabsstelle – Be-
auftragtenwesen Datenschutz; Hoher Weg 1; 86152 Augsburg,  
E-Mail: betroffenenrechte-dsgvo@sw-augsburg.de, Fax 0821 6500-14503 zur Verfügung. 

1.3 Der Lieferant verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des  
Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. 
B. Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation), Verbrauchsdaten, Angaben zum Be-
lieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhal-
ten. 

1.4 Der Lieferant verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden zu den folgenden Zwecken  
und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

1.4.1 Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages und Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

1.4.2 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz sowie wegen han-
dels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

1.4.3 Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem Messstellenbe-
triebsgesetz) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO. 

1.4.4 Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.  
Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur  
Wahrung berechtigter Interessen des Lieferanten oder Dritter erforderlich ist und nicht die    Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz     perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

1.4.5 Soweit der Kunde dem Lieferanten eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit 
gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen. 

1.4.6 Eine Bewertung Ihrer Kreditwürdigkeit sowie Mitteilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kre-
ditwürdigkeit durch Auskunfteien auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO  
(Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO wird nur erfolgen, soweit dies zur  
Wahrung berechtigter Interessen des jeweiligen Verantwortlichen oder Dritter erforderlich ist und  
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den  
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen). Der Datenaustausch erfolgt z.B. mit  
folgenden Auskunfteien:  
 SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden; www.schufa.de/datenschutz 
 Regis24 GmbH, Wallstr. 58, 10179 Berlin; www.regis24.de/informationen 
 Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauerstr. 30, 10317 Berlin; www.creditsafe.com  
 Creditreform Augsburg Frühschulz, Steidle & Wipperling KG, Beethovenstraße 4, 86150 

Augsburg; www.creditreform-augsburg.de  
 Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt;  

https://www.bisnode.de/daten-und-sicherheit/  
Der jeweilige Verantwortliche übermittelt hierzu personenbezogene Daten über die Beantragung,  
Durchführung und Beendigung des Vertrages sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder  
betrügerisches Verhalten an die genannte Auskunftei. Der Datenaustausch mit der Auskunftei  
dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen  
von Kunden (§§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Auskunftei verarbeitet die  
erhaltenen Daten und verwendet sie zudem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um Dritten  
Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In die Berechnung der  
Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden ein. Nähere Informatio-
nen zur Tätigkeit der Auskunftei können online unter der oben jeweils angegebenen  
Homepage eingesehen werden. Die Online-Informationen der oben genannten Auskunfteien ent-
halten ausschließlich Angaben der Auskunfteien und sind vom jeweiligen Verantwortlichen nicht 
überprüft worden; mit der Verlinkung der Informationen macht sich der Verantwortliche deren In-
halte nicht zu eigen. 

1.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im  
Rahmen der in Ziffer 1.4 genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern 
bzw. Kategorien von Empfängern: Dienstleister im Bereich IT, Druck, Versand, Logistik, dem For-
derungsmanagement, der Abrechnung, der Abwicklung der Marktkommunikation, für die Durchfüh-
rung der Finanzbuchhaltung, dem Kundenmanagement oder im Bereich Marketing; Beratungsge-
sellschaften, Rechtsanwaltskanzleien, Auskunfteien und Inkasso-Dienstleister, Netzbetreiber, 
Messstellenbetreiber, Lieferanten, Bilanzkreisverantwortliche und Vertriebspartner. Eine Weiter-
gabe der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt außerdem an Institutionen sowie an öf-
fentliche Stellen (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Aufsichtsbehörden, Gerichte), soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung be-
steht (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) und/oder e) DS-GVO. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziffer 1.5 genannten 
Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern erhält. 

1.7 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Or-
ganisationen erfolgt nicht. 

1.8 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 1.4 genannten Zwecken 
solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Di-
rektwerbung und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange 
gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des Lieferanten an der Verarbeitung 
nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine 
Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

1.9 Der Kunde hat gegenüber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder 
sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der 
Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der 
Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerru-
fen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) 
bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit 
der vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), 
Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis da-
hin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

1.10 Im Rahmen dieses Vertrages muss der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 
1.3) bereitstellen, die für den Abschluss des Vertrages und die Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der Lieferant gesetzlich verpflich-
tet ist. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden 

1.11 Der Abschluss und die Erfüllung des Vertrages wird von keiner automatisierten Entscheidung ge-
mäß Art. 22 Abs. 1 DS-GVO abhängig gemacht. Zur Verbesserung der Vertriebsmaßnahmen des 
Lieferanten finden Profilingmaßnahmen statt, die jedoch nicht in eine automatisierte Entschei-
dungsfindung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 DS-GVO münden. Zu diesem Zweck werden Auswer-
tungsmechanismen des Lieferanten eingesetzt, die sich auf bestimmte personenbezogene Daten 
des Kunden (z.B. die Adresse oder das Verbrauchs- oder Zahlungsverhalten) beziehen, deren Er-
gebnisse eine bedarfsgerechte Kommunikation (z.B. zum Zwecke von Werbemaßnahmen) mit 
dem Kunden ermöglichen sollen (sog. Kundenclustering). Die dabei vorgenommenen Verarbeitun-
gen personenbezogener Daten erfolgen auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. 

  

 
Widerspruchsrecht 

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direkt-
werbung und/oder der Marktforschung gegenüber dem jeweiligen Verantwortlichen ohne 
Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Der jeweilige Verantwortliche wird die perso-
nenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der 
Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Ver-
arbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforder-
lich ist. 
Auch anderen Verarbeitungen, die der jeweilige Verantwortliche auf die Wahrnehmung ei-
ner Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt, oder auf 
ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde gegen-
über dem jeweiligen Verantwortlichen aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation 
des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der jeweilige 
Verantwortliche wird die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Wider-
spruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten 
löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Der Widerspruch ist entweder an den jeweiligen Verantwortlichen oder an die zentrale An-
laufstelle zu richten: 
 
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH 
Kundencenter 
Zentrale Anlaufstelle für Datenschutz 
Hoher Weg 1 
86152 Augsburg 
kundenservice@sw-augsburg.de 
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